
MENSCHENRECHTE10.

Das Bekenntnis zur Wahrung der Menschen-
rechte ist im Code of Conduct der voestalpine 
im Abschnitt „Respekt und Integrität“ detailliert 

ausgeführt. Auch im verbindlichen Verhaltens-
kodex für Geschäftspartner stellen die Men-
schenrechte einen wichtigen Punkt dar. 

In ihrem unbedingten Commitment für die Wahrung der Menschenrechte 
stützt sich die voestalpine auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
und die Europäische Menschenrechtskonvention. Seit 2013 unterstützt die 
voestalpine den UN Global Compact (UNGC), der in seinen zehn Prinzipien 
die Förderung der Menschenrechte neben Arbeitsnormen, Umweltschutz 
und Korruptionsbekämpfung enthält. Dieser Bericht stellt auch die jährliche 
„Communication on Progress“ für den UNGC dar. 

SCHULUNGEN

Um die Wahrung der Menschenrechte sicher-
zustellen, wird in Zusammenarbeit mit renom-
mierten Experten ein Online-Schulungspro-
gramm entwickelt, das alle Mitarbeiter mit einer 
erhöhten Verantwortung für die Einhaltung der  
Menschenrechte sensibilisiert und ihnen wich-
tige Informationen und Handlungsanleitungen 
gibt.

Die Inhalte der Module der Online-Schulung sind:
>>	 Überblick über die CR-Aktivitäten der 
		  voestalpine
>>	 Allgemeine Einführung und Erläuterung des 
		  Begriffs „Menschenrechte“
>>	 Menschenrechte im Arbeitsalltag
>>	 Arbeitsbedingungen und Nicht-
		  Diskriminierung
>>	 Menschenrechte in der Lieferkette
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Menschenrechte



MENSCHENRECHTE
Prinzip 1:	 Unternehmen sollen den Schutz der 
		  internationalen Menschenrechte  
		  innerhalb ihres Einflussbereichs 
		  unterstützen und achten und
Prinzip 2: 	 sicherstellen, dass sie sich nicht an 
		  Menschenrechtsverletzungen 
		  mitschuldig machen. 

ARBEITSNORMEN
Prinzip 3: 	 Unternehmen sollen die 
		  Vereinigungsfreiheit und die 
		  wirksame Anerkennung des Rechts 
		  auf Kollektivverhandlungen wahren 
		  sowie ferner für
Prinzip 4: 	 die Beseitigung aller Formen der 
		  Zwangsarbeit,
Prinzip 5: 	 die Abschaffung der Kinderarbeit und	
Prinzip 6: 	 die Beseitigung von Diskriminierung 
		  bei Anstellung und Beschäftigung 
		  eintreten. 

UMWELTSCHUTZ
Prinzip 7: 	 Unternehmen sollen im Umgang mit 
		  Umweltproblemen einen 
		  vorsorgenden Ansatz unterstützen,
Prinzip 8: 	 Initiativen ergreifen, um ein größeres 
		  Verantwortungsbewusstsein für die 
		  Umwelt zu erzeugen und
Prinzip 9: 	 die Entwicklung und Verbreitung 
		  umweltfreundlicher Technologien 
		  fördern. 

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG
Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten 
		  der Korruption eintreten,
		  einschließlich Erpressung und 
		  Bestechung.

Mit der obligatorischen Unterzeichnung des 
Verhaltenskodex für Geschäftspartner ver-
pflichten sich diese, auf der Grundlage der 
Europäischen Konvention für Menschenrech-
te und der UN-Charta die Menschenrechte als 
fundamentale Werte zu respektieren und zu 
beachten. Dies gilt insbesondere für das Ver-
bot der Kinder- und Zwangsarbeit, die Gleich-
behandlung der Mitarbeiter und das Recht auf 
Interessenvertretung und kollektive Verhand-
lungen.

UN GLOBAL COMPACT – 
DIE 10 PRINZIPIEN
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KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN 
UND RECHT AUF 
VEREINIGUNGSFREIHEIT
Rund 80 % aller Beschäftigten im voestalpine- 
Konzern befinden sich in einem durch einen  
Kollektivvertrag geregelten Arbeitsverhältnis. 
Jeder Mitarbeiter hat die Freiheit und das Recht, 
sich Gewerkschaften anzuschließen. In allen  
Gesellschaften der voestalpine können von 
der Belegschaft Betriebsräte gewählt werden. 
Es gibt im Konzern einen Europabetriebsrat 
und einen Konzernbetriebsrat, die eine gute  
Gesprächsbasis mit dem Management haben.

KINDERARBEIT UND 
ZWANGSARBEIT
Die voestalpine lehnt Kinder-, Zwangs- und 
Pflichtarbeit strikt ab. Im gesamten Konzern 
trat bisher kein einziger Fall auf. Auch bei Lie-
feranten und Geschäftspartnern duldet die 
voestalpine keinerlei Form von Kinder-, Zwangs- 
und Pflichtarbeit. Im Zuge der Untersuchung der 
Lieferkette (Sustainable Supply Chain Manage-
ment) werden Lieferanten gezielt auf die Einhal-
tung der Menschenrechte, und dabei besonders 
in Hinblick auf Kinder-, Zwangs- und Pflichtar-
beit, überprüft. 

MENSCHENHANDEL UND 
MODERNE SKLAVEREI
Gesellschaften des voestalpine-Konzerns, die 
dem UK Modern Slavery Act unterliegen, erfül-
len die darin vorgegebenen Auflagen durch die 
Veröffentlichung eines entsprechenden State
ments. Im Code of Conduct und im Verhaltens-
kodex für Geschäftspartner sind Menschen
handel und Moderne Sklaverei explizit erwähnt 
und dezidiert untersagt.

MENSCHENRECHTS-
SCHULUNGEN FÜR 
SICHERHEITSPERSONAL
Das Sicherheitspersonal des Werkschutzes be-
steht zum Großteil aus eigenen Mitarbeitern der 
voestalpine. Für sie gilt ebenso wie für Mitarbei-
ter von Fremdfirmen der Code of Conduct. Die 
Fremdfirmen unterliegen dem Verhaltenskodex 
für Geschäftspartner. Beide Dokumente ver-
pflichten zur Einhaltung der Menschenrechte. 

Schulungen der eigenen Mitarbeiter zu die-
sem Thema werden von der voestalpine selbst 
durchgeführt, die Schulung der externen Sicher-
heitskräfte erfolgt durch den jeweiligen Arbeit-
geber.

RECHTE VON INDIGENEN 
VÖLKERN
Die voestalpine ist ausschließlich in aufgeschlos-
senen Industriegebieten tätig. Daher werden 
Ureinwohner durch die Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens nicht in ihren Rechten einge-
schränkt.
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